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Beschlüsse: 
 

28.03.2022 Stadtvertretung 

023/StV/2022 
23. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der 
Stadtvertretung 

 
 
Bemerkungen: 
 
1. 
Es erfolgt eine verbundene Aussprache zu den Tagesordnungspunkten 16 bis 18. 
 
2. 
Es liegt folgende Änderungsmitteilung der Antrag stellenden Fraktion vom 07.03.2022 vor: 
 
Der Beschlusspunkt 1 wird wie folgt ersetzt: 
 
1. 
Bei allen Neu-Eindeckungen und Sanierungen von kommunalen Dächern, welche über 
Einstrahlungswerte verfügen, die eine wirtschaftliche Erschließung des solaren 
Einstrahlungspotenzials erlauben und keine statischen oder denkmalschutzrechtlichen 
Sonderlösungen bedürfen, ist grundsätzlich eine entsprechende Solarthermie- bzw. 
Photovoltaikanlage vorzusehen. 
Anderenfalls ist durch unabhängige Berechnung nachzuweisen, dass durch Fremdbezug von 
Strom geringere Kosten und CO2-Emissionswerte als durch Solar-PV-Anlagenerträge 
erreicht werden können. 
Hierzu sind mögliche Einnahmen aus Volleinspeisung nach den aktuellen 
Einspeisevergütungen ebenso zu berechnen, wie Ersparnisse durch vermiedene 
Fremdbezugskosten aus Eigenversorgungseinsparungen und Überschuss-
Einspeisevergütungsbeträgen. 
 
2. 
Es liegt ein Ergänzungsantrag des Mitglieds der Stadtvertretung Stephan Martini (ASK) vom 
27.01.2022 vor: 
 
Der Antrag wird um einen weiteren Punkt ergänzt: 
 
„5. Im Rahmen der Prüfung auf Eignung für Solarpanelen/Solaranlagen wird stets auch 
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alternativ die Eignung einer Begrünung der Flächen/Dächer geprüft. Der Stadtvertretung wird 
über die Prüfungen berichtet.“ 
 
2.1 
Die Antrag stellende Fraktion übernimmt die Ergänzung des Mitglieds der Stadtvertretung 
Stephan Martini (ASK) vom 27.01.2022. 
 
3. 
Der Hauptausschuss empfiehlt der Stadtvertretung folgende geänderte Beschlussfassung: 
 
1.  
Bei allen Neu-Eindeckungen und Sanierungen von kommunalen Dächern, welche über 
Einstrahlungswerte verfügen, die eine wirtschaftliche Erschließung des solaren 
Einstrahlungspotenzials erlauben und keine statischen oder denkmalschutzrechtlichen 
Sonderlösungen bedürfen, ist grundsätzlich eine entsprechende Solarthermie- bzw. 
Photovoltaikanlage vorzusehen. 
Anderenfalls ist durch unabhängige Berechnung nachzuweisen, dass durch Fremdbezug von 
Strom geringere Kosten und CO2-Emissionswerte als durch Solar-PV-Anlagenerträge 
erreicht werden können. 
Hierzu sind mögliche Einnahmen aus Volleinspeisung nach den aktuellen 
Einspeisevergütungen ebenso zu berechnen, wie Ersparnisse durch vermiedene 
Fremdbezugskosten aus Eigenversorgungseinsparungen und Überschuss-
Einspeisevergütungsbeträgen. 
 
2.  
die Errichtung von sogenannten Solarparkplätzen (Solarzellen-Dächer oberhalb von 
Parkplätzen) bei kommunalen Parkplätzen zu prüfen und umzusetzen. Bei technischer und 
wirtschaftlich vertretbarer Eignung sollen entsprechende Anlagen realisiert werden. 
Mindestens eine Anlage soll beispielhaft bis 2023 verwirklicht werden. 
 
3.  
gemeinsam mit den städtischen Eigenbetrieben zu prüfen, welche kommunalen Gebäude 
bezüglich Statik und Einbindungsmöglichkeiten in das Stromnetz in besonderer Weise für die 
Installation von Dach- und Fassadenphotovoltaik-Anlagen geeignet sind 
(Verwaltungsgebäude, Garagen, Sporthallen, Schulgebäude usw.). Für diese Prüftätigkeit 
sind Fördermittel einzuwerben. Die geeigneten Gebäude sind anschließend für die 
Errichtung von Photovoltaikanlagen durch Dritte besonders zu bewerben bzw. es sind 
Photovoltaik-Projekte nach Möglichkeit mit Beteiligung der Kommune dort zu realisieren.  
 
4.  
zu prüfen, inwieweit die vorhandenen Lärmschutzwände an Straßen auf dem Stadtgebiet der 
Stadt Schwerin für die nachträgliche Installation von Solarpaneelen geeignet sind. 
 
5.  
Im Rahmen der Prüfung auf Eignung für Solarpanelen/Solaranlagen wird stets auch 
alternativ die Eignung einer Begrünung der Flächen/Dächer geprüft. Der Stadtvertretung wird 
über die Prüfungen berichtet. 
 
3.1 
Der Stadtpräsident stellt sodann den Antrag in der Fassung der Beschlussempfehlung des 
Hauptausschusses zur Abstimmung. Die Mitglieder der Stadtvertretung erheben keinen 
Widerspruch. 
 
Beschluss: 
 
1. 



  
 

Bei allen Neu-Eindeckungen und Sanierungen von kommunalen Dächern, welche über 
Einstrahlungswerte verfügen, die eine wirtschaftliche Erschließung des solaren 
Einstrahlungspotenzials erlauben und keine statischen oder denkmalschutzrechtlichen 
Sonderlösungen bedürfen, ist grundsätzlich eine entsprechende Solarthermie- bzw. 
Photovoltaikanlage vorzusehen. 
Anderenfalls ist durch unabhängige Berechnung nachzuweisen, dass durch Fremdbezug von 
Strom geringere Kosten und CO2-Emissionswerte als durch Solar-PV-Anlagenerträge 
erreicht werden können. 
Hierzu sind mögliche Einnahmen aus Volleinspeisung nach den aktuellen 
Einspeisevergütungen ebenso zu berechnen, wie Ersparnisse durch vermiedene 
Fremdbezugskosten aus Eigenversorgungseinsparungen und Überschuss-
Einspeisevergütungsbeträgen. 
 
2. 
die Errichtung von sogenannten Solarparkplätzen (Solarzellen-Dächer oberhalb von 
Parkplätzen) bei kommunalen Parkplätzen zu prüfen und umzusetzen. Bei technischer und 
wirtschaftlich vertretbarer Eignung sollen entsprechende Anlagen realisiert werden. 
Mindestens eine Anlage soll beispielhaft bis 2023 verwirklicht werden. 
 
3. 
gemeinsam mit den städtischen Eigenbetrieben zu prüfen, welche kommunalen Gebäude 
bezüglich Statik und Einbindungsmöglichkeiten in das Stromnetz in besonderer Weise für die 
Installation von Dach- und Fassadenphotovoltaik-Anlagen geeignet sind 
(Verwaltungsgebäude, Garagen, Sporthallen, Schulgebäude usw.). Für diese Prüftätigkeit 
sind Fördermittel einzuwerben. Die geeigneten Gebäude sind anschließend für die 
Errichtung von Photovoltaikanlagen durch Dritte besonders zu bewerben bzw. es sind 
Photovoltaik-Projekte nach Möglichkeit mit Beteiligung der Kommune dort zu realisieren.  
 
4. 
zu prüfen, inwieweit die vorhandenen Lärmschutzwände an Straßen auf dem Stadtgebiet der 
Stadt Schwerin für die nachträgliche Installation von Solarpaneelen geeignet sind. 
 
5. 
Im Rahmen der Prüfung auf Eignung für Solarpanelen/Solaranlagen wird stets auch 
alternativ die Eignung einer Begrünung der Flächen/Dächer geprüft. Der Stadtvertretung wird 
über die Prüfungen berichtet. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
mehrheitlich bei fünf Gegenstimmen und einigen Stimmenthaltungen beschlossen 
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